
Z2
inmündem

Newe Gerhabschaffts^
keinanderordentliches Mitl/ durch welchkserzn dem skinigen gelangen
möge / vorhanden ist.

WMLeich wie es blllichist / daßder Gerhab den Pu.
HM Mm / so weitesfein Gerhabliches Ambt erfordert / ohn Scha¬
den halte/also mueß hingegen auchdemGerhabm sein Ambt/vnver>
schuldter Dingm / nicht zu Schaden gewichen -, was er derentwegen
auff deß Pupillen Person / als auff sein gebührendeVnterhalt - vnnd
Crzihung / auchbey Verwaltung deffm Haab/vnd Gütter/nicht we-
Niger auff dieInventur » vnnd ^ cchtssUhrungen / auch andcrwerts
nochwendig außgibt / vnd bescheinigt/dasmueß allesjhmepzchckt. vnd
guetgemacht werden. ,

4. 2. Wann ein Mtgerhab / allein wegen der getragenenGerhab-
schafft / befprochm wurde/vnddie völlige Bezahlung laistcn mäste/so
invn- aewcstcDuvill / oder dessen Erben/ibme fein / an die andere Mit-

über sein gebühr bezahlt / oder sonsten Schadm gelittm / bey denenam
Mitaerkabenmersuechm / bestiegt seyn.

ruegweachsrn/ überantworttet/ vnddas/ so hieran abgehet / mit dmen
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